
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1930/6/4 2Ob550/30,
3Ob48/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1930

Norm

EO §37 E

EO §391 IIC

EO §399

Rechtssatz

Auch wenn die einstweilige Verfügung vor dem Ablaufe der gemäß § 391 Abs 1 EO gesetzten Frist infolge Rechtskraft

des den gefährdeten Anspruch betre5enden Urteiles ihr Ende 6ndet, ist sie aufzuheben; bis zur Aufhebung kann ein

Dritter die Widerspruchsklage nach § 37 EO erheben.

Entscheidungstexte

2 Ob 550/30

Entscheidungstext OGH 04.06.1930 2 Ob 550/30

Veröff: SZ 12/139

3 Ob 48/34

Entscheidungstext OGH 24.04.1934 3 Ob 48/34

Beisatz: Nach Aufhebung jedoch unzulässig. (T1) Veröff: SZ 16/80
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